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VERSPÄTETE MÜLLABFUHR

Kein Anspruch auf ermäßigte Gebühren
Wer als Bürger Gebühren für kommunale Dienstleistungen bezahlt, der
hat auch einen Anspruch darauf, dass diese Leistungen im vereinbarten
Umfang erbracht werden. Allerdings sollte man nicht gleich bei kurzfris-
tigen, geringfügigen Aussetzern der Dienstleistung mit einer Ermäßigung
rechnen (Verwaltungsgericht Neustadt, Aktenzeichen 4 K 1119/13.NW).

Der Fall: Ein Grundstückseigentümer
zahlte jährlich 164 Euro für die Entsor-
gung von Altpapier, Restmüll und Bioab-
fällen. Eine Privatfirma war damit beauf-
tragt, die Tonnen zu leeren. Doch im

Winter kam es mehrfach zu Verzögerun-
gen. Der Bürger forderte daraufhin eine
Kürzung der Gebühren, denn für eine
nicht erbrachte Dienstleistung müsse
man schließlich nicht bezahlen. Das Ar-

gument, irgendwann sei der Abfall dann
ja doch abgeholt worden, wollte er nicht
gelten lassen.

Das Urteil: Es kam nicht zur erwünsch-
ten Ermäßigung um 12,60 Euro. Die Rich-
ter betrachteten die Klage als unbegrün-
det. Der Abfallgebührensatzung zu Folge
müsse eine Betriebsstörung großen Um-
fangs vorliegen, um tatsächlich Rückzah-
lungen geltend machen zu können. LBS

Auf den
Mietvertrag
kommt’s
an

Unser „Mietvertrag für Wohn-
räume“ und unser „Mietvertrag
für gewerblich genutzte Räume
und Grundstücke“ sind praxis-
bewährt, klar, rechtstreu, interes-
sengerecht und partnerschaftlich.

Hessen

Samstag 
29. April 2023 
10:00 Uhr

Hotel am Kurpark 
Am Kurpark 19 
36251 Bad Hersfeld
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Haus & Grund Hessen lädt Sie als Mitglied anlässlich des Landesverbandstages 
in das Hotel am Kurpark Bad Hersfeld zum „Hessischen Energietag“ ein. Der 
Krieg in der Ukraine hat die Energiewende in die Mitte unseres gesellschaftli
chen Lebens gerückt: Dass Energie uns jetzt, mehr denn je, alle betrifft, lässt 
sich nicht mehr bestreiten. Erfahren Sie in spannenden Vorträgen welche recht
lichen und technischen Herausforderungen die aktuelle Energiekrise auf das 
private Immobilieneigentum hat und debattieren sie gemeinsam mit den Refe
renten über die wichtigsten Fragen der Energieversorgung.

Eintritt, Speisen und Getränke sind kostenfrei. Sie sind während der gesamten 
Veranstaltung unser Gast. Wir freuen uns auf Sie!

PROGRAMM

10.00 – 11.30 Uhr: 

11.30 – 12.00 Uhr:

12.00 – 13.00 Uhr:

„Rechtliche Auswirkungen der Energiekrise auf das  
Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum“ 
Dr. Dr. Andrik Abramenko, Richter am Landgericht Frankfurt

„Eine Herausforderung der Wohnungseigentümer-
gemeinschaft durch gestiegene Energiekosten“
Werner Merkel, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der 
 Immobilienverwalter Hessen

„Gebäudeeffizienz erreichen: Energetische Sanierung, 
Photovoltaik & Co.“
Stephan Degenhardt, Landesinnungsmeister und Harald Stehl, 
Geschäftsführer Landesinnungsverband für das Schornstein
fegerhandwerk Hessen

MODERATION  
Younes Frank Ehrhardt, Geschäftsführer Haus & Grund Hessen

GETTOGETHER 
Mediterranes Büffet mit Blick in den historischen Kurpark

Anmeldung unter 
Tel. 069 – 72 94 58 
EMail: info@hausundgrundhessen.de

Einladung zum 
 hessischen Energietag


